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	Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Hochschule für Technik und Umwelt FHNW
Prof. Dr. Peter Flohr
Direktor
Klosterzelgstrasse 2
5210 Windisch


Windisch, 28. Januar 2026 



Antrag auf Erlass/Reduktion/Stornierung der Studiengebühren für das Semester xy 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Flohr 
Ich beantrage den Erlass ODER die Reduktion (Angabe: Prozent oder Betrag der Reduktion) ODER die Stornierung der Studiengebühren für das [Semester einfügen].

Details zum Antrag:

	Vorname, Nachname
	Bitte ausfüllen

	Studiengang
	Bitte ausfüllen

	Zeitraum (Semester)
	Bitte ausfüllen

	Begründung
	Bitte ausfüllen, dabei sind folgende Informationen zwingend nötig:

· Details zur finanziellen Notlage
· Transparenz bzgl. weiterer Unterstützungsbeiträge (z.B. vom Kanton)
· Angaben zur familiären / persönlichen Situation



	Beilage
	Aktuelle Steuererklärung





Freundliche Grüsse 



Name der Studentin/des Studenten
​


Prozess Gebührenerlass (bitte Text für den Antrag löschen)
· Ein Antrag zum Erlass oder zur Reduktion von Semestergebühren erfolgt durch die Studierenden per E-Mail an: ausbildung.technik.informatik@fhnw.ch
· Der schriftliche Antrag muss alle notwendigen Elemente enthalten (siehe Vorlage):
· Fristen für den Antrag zum Erlass oder zur Reduktion der Semestergebühren
· Damit eine Bearbeitung rechtzeitig vor erfolgen kann, müssen Anträge auf Erlass der Semestergebühren vor Ablauf der Zahlungsfrist der Semesterrechnung – spätestens aber bis 30.10. für das Herbstsemester bzw. 30.03. für das Frühlingssemester bei der zuständigen Stelle der Hochschule eingegangen sein.
· Anträge, die nach Ablauf dieser Frist eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
· Gesuche werden formal auf Vollständigkeit geprüft, an den Direktor der Hochschule für Technik und Umwelt FHNW weitergeleitet und durch den Direktor beurteilt.
· Eine Entscheidungsfindung kann bis zu 7 Tage in Anspruch nehmen.
· Die Antragstellenden werden schriftlich (Verfügung per IncaMail) über den Entscheid informiert.
· Zuständige Bereiche der Hochschule werden bei Bedarf über den Entscheid informiert. Dies betrifft insbesondere die Studienadministration und Beratung HTU/HSI sowie das Controlling, resp. die Finanzbuchhaltung.
· Anträge und Entscheide werden zwecks Dokumentationszwecken (bspw. Revisionen) abgelegt.

Kontakt bei Fragen: Regula Scherrer, Leiterin Geschäftsstelle HTU (regula.scherrer@fhnw.ch) oder ausbildung.technik.informatik@fhnw.ch




















Freigabe Dokument:
Von/Von der/Vom Direktor HTU genehmigt am 23. Dezember 2025

Gültig ab 1. Januar 2026
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